
Nr. 58 Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen vom 1. Juni 2011 513

Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen 
für den Studiengang Soziale Arbeit 

(Fachspezifischer Teil)

Vom 28. April 2011

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 9. Mai 
2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen Hoch-
schulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), zuletzt 
geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 
2010 (Brem.GBl. S. 375), den fachspezifischen Teil der 
Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen für 
den Studiengang Soziale Arbeit in der nachstehenden 
Fassung genehmigt. 

 Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt 
ist, gilt der Allgemeine Teil der Bachelorprüfungsord-
nungen der Hochschule Bremen (Brem.ABl. S. 457) 
(AT-BPO) in der jeweils gültigen Fassung.

§ 1

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester. 
Sie beinhaltet eine 14-wöchige Praxisphase (540 Stun-
den) und die Bachelorarbeit.

 (2) Der für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderliche Umfang des Studiums beträgt 
210 Leistungspunkte.

 (3) Nach Maßgabe der Anlage 1 gilt für bestimmte 
Module, dass die bestandene Studien- oder Prüfungs-
leistung anderer Module Voraussetzung für die An-
meldung zum Modul ist. 

§ 2

Praktisches Studiensemester (Projekt)

 In das Studium ist ein praktisches Studiensemester 
im Projektzusammenhang mit einem Praktikum im 
Umfang von 18 Leistungspunkten integriert sowie 
weiteren Modulen der Begleitung, Vor- und Nachbe-
reitung. Der Praxisanteil beträgt 14 Wochen. Näheres 
regelt die Anlage 2.

§ 3

Prüfungs- und Studienleistungen

 (1) Anzahl und Form der abzulegenden Modulprü-
fungen regelt Anlage 1. Die Prüfungsleistungen wer-
den neben den in § 7 Absatz 2 AT-BPO genannten For-
men in folgenden Formen erbracht:

 1. Präsentation, 

 2. Feld- oder Fallstudie, 

 3. Praxisbericht,

 4. Prozessportfolio,

 5. Produktportfolio.

 Beschreibung der Prüfungsformen:

  Zu 1: Eine Präsentation umfasst die Darstellung ei-
ner Thematik mit Hilfe unterschiedlicher Medien 
(Folien, Power-Point-Präsentationen, Filme und 
ähnliches) sowie eine zusammenfassende schriftliche 
Ausarbeitung. Die Dauer einer Präsentation soll et-
wa 20 Minuten betragen. Die Note der Prüfungsleis-
tung Präsentation setzt sich zusammen aus dem 
mündlichen Teil und der schriftlichen Ausarbeitung, 
wobei der mündliche Teil überwiegt.

  Zu 2: Eine Feld- oder Fallstudie stellt die Erarbei-
tung einer beschreibenden Analyse eines relevan-
ten Tatbestands oder eines Falls unter Nutzung der 
Methoden der empirischen Sozialforschung und un-
ter Bezug auf die theoretischen Grundlagen der so-
zialen Arbeit dar.

  Zu 3: Im Praxisbericht werden die Erfahrungen aus 
der Praxis im Projektzusammenhang unter beson-
derer Berücksichtigung der im Projekt besproche-
nen Arbeitsaufträge, der Darstellung der Praxisstel-
le, des Verlaufs des Praktikums und der Beschrei-
bung des individuellen Kompetenzerwerbs be-
schrieben. Eventuelle Störungen, Probleme sowie 
die nicht erfolgte Bearbeitung von Praxisaufträgen 
sind genau zu benennen.

  Zu 4: Ein Prozessportfolio besteht aus mehreren in 
der jeweiligen Modulbeschreibung benannten Ein-
zelleistungen, die im Einzelnen nicht benotet wer-
den. Die Gesamtheit der erfolgreich erbrachten Ein-
zelleistungen wird in einem in der Regel 30 Minuten 
dauernden mündlichen Gespräch reflektiert. Auf 
der Grundlage der erbrachten Einzelleistungen und 
der mündlichen Reflektion erfolgt die Notengebung, 
die insbesondere die Tiefe der Reflektionsfähigkeit 
bewertet.

  Zu 5: Ein Produktportfolio besteht aus einer Hausar-
beit, einem Referat und einer Präsentation, die im 
Einzelnen nicht benotet werden. Der Umfang der 
Einzelleistungen soll gegenüber der Beschreibung 
der Prüfungsleistungen soweit reduziert sein, als 
der zu erbringende Aufwand für die Einzelleistun-
gen insgesamt dem Aufwand für die Erbringung ei-
ner Leistung in anderen Modulen entspricht.

 (2) Die Studierenden können für Hausarbeiten und 
Feldstudien Themen vorschlagen. Die Prüfungsleis-
tungen nach Absatz 1 mit Ausnahme der Klausur, des 
Prozessfolios und des Praxisberichtes können auch 
durch eine Gruppe von Studierenden in Zusammenar-
beit angefertigt werden (Gruppenarbeit).

(3) Nach Maßgabe der Anlage 1 können benotete 
oder unbenotete Prüfungsleistungen vorgesehen wer-
den. Unbenotete Prüfungsleistungen orientieren sich 
in ihrem Umfang an den Angaben in § 7 Absatz 2 
AT-BPO beziehungsweise in Absatz 1.

 (4) Anzahl und Umfang der in Modulen zu erbrin-
genden Studienleistungen regelt Anlage 1.

 (5) Studienleistungen werden in folgenden Formen 
erbracht:

 Kurzreferat:

  Mündliche Darstellung eines Themas oder eines 
Sachverhalts in maximal 15 Minuten mit schriftli-
cher Zusammenfassung. Bei einer Gruppenarbeit 
verlängert sich die Vortragszeit entsprechend.

 Ergebnispräsentation:

  Mündliche Darstellung unter Nutzung visueller Me-
dien der Arbeitsergebnisse aus dem Selbststudium 
in maximal 10 Minuten mit Zusammenfassung in 
schriftlicher Form oder mit Hilfe geeigneter Medien. 
Bei einer Gruppenarbeit verlängert sich die Vor-
tragszeit entsprechend.
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 Moderation:

  Leitung einer Arbeitseinheit, in der Regel einer 
Gruppensitzung, unter Nutzung geeigneter Lei-
tungstechniken (Moderationstechnik, didaktische 
Methoden, Kreativitätstechniken). Eine Gruppenar-
beit von maximal zwei Studierenden ist nur in Aus-
nahmefällen möglich.

 Protokoll:

  Schriftliche Darstellung des Verlaufs einer Lehrein-
heit, einer Hospitation, eines Gastvortrages oder 
einer Übungseinheit im Selbststudium. Der Verlauf 
ist dabei nachvollziehbar darzustellen. Die Ergeb-
nisse sind deutlich zu benennen. Es kann von Leh-
renden bestimmt werden, dass Bezüge zu anderen 
Anteilen des Moduls herzustellen sind. Eine Grup-
penarbeit von maximal zwei Studierenden ist nur in 
Ausnahmefällen möglich.

 Kurzklausur:

  Schriftliche Bearbeitung von vorgegebenen Aufga-
ben in maximal 60 Minuten. 

 Kommentierte Literaturrecherche:

  Literatur- und Quellenrecherche zu einem begrenz-
ten vorgegebenen Thema, wobei die Relevanz der 
einzelnen Quellen für das Thema zu erläutern ist. 
Gruppenarbeit ist möglich.

 Schriftliche Ausarbeitung:

  Schriftliche Behandlung eines vorgegebenen The-
mas oder Umsetzung einer Aufgabe. Dies kann auch 
eine Projektkonzeption, eine Fallbearbeitung, ein 
Problemaufriss oder ein begründeter und kommen-
tierter Finanzierungsplan sein. Gruppenarbeit ist 
möglich.

§ 4

Wiederholung der Modulprüfungen

 Es können insgesamt vier Prüfungsleistungen aus 
unterschiedlichen Modulen zweimal wiederholt wer-
den, soweit dies nicht für einzelne Module in Anlage 1 
ausgeschlossen wird.

§ 5

Prüfungsausschuss

 Der Prüfungsausschuss besteht aus:

 1. drei Professorinnen oder Professoren ,

 2. zwei Studierenden und 

 3.  einem Mitglied des Prüfungsamtes mit beraten-
der Stimme.

§ 6

Bachelorthesis

 (1) Die Bachelorprüfung besteht aus den Modulprü-
fungen gemäß Anlage 1 und der Bachelorarbeit (Ba-
chelorthesis).

 (2) Das Thema der Bachelorthesis kann ohne An-
rechnung eines Prüfungsversuchs einmal innerhalb 
des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgege-
ben werden.

 (3) Die Frist zur Bearbeitung der Bachelorthesis be-
trägt 9 Wochen.

 (4) Die Bachelorarbeit (Bachelorthesis) ist neben der 
schriftlichen Form in elektronischer Form in einer 
Word-Version einzureichen.

§ 7

Gesamtnote der Bachelorprüfung

 Die Gesamtnote der Bachelorprüfung errechnet sich 
zu 80% aus dem Durchschnitt der Modulnoten nach 
Anlage 1 und zu 20% aus der Note der Bachelorthesis. 
Die Gewichtung der Module für die Bildung der Mo-
duldurchschnittsnote regelt Anlage 1.

§ 8

Bachelorgrad

 Nach bestandener Bachelorprüfung verleiht die 
Hochschule den Grad „Bachelor of Arts“.

§ 9

Inkrafttreten

 (1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2011 in Kraft. Die Regelung in Anlage 1 
Fußnote 6 tritt mit Wirkung vom 1. März 2011 in 
Kraft.

 (2) Studierende, die das Studium bei oder nach In-
krafttreten der Bachelorprüfungsordnung der Hoch-
schule Bremen für den Studiengang Soziale Arbeit 
(Fachspezifischer Teil) vom 19. Juni 2007 (Brem.ABl. 
S. 1085) aufgenommen haben, legen die Bachelorprü-
fung nach den bisherigen Bestimmungen ab. Auf An-
trag an den Prüfungsausschuss können sie die Bache-
lorprüfung nach dieser Prüfungsordnung ablegen mit 
der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen angerechnet 
werden. Diese Regelung gilt bis zum Ende des Winter-
semesters 2014. Danach gilt diese Prüfungsordnung 
mit der Maßgabe, dass erbrachte Leistungen ange-
rechnet werden.

 (3) Mit Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung tritt 
die Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen 
für den Studiengang Soziale Arbeit (Fachspezifischer 
Teil) vom 19. Juni 2007 (Brem.ABl. S. 1085) außer Kraft; 
Absatz 2 bleibt unberührt.

 Bremen, den 9. Mai 2011

Die Rektorin der Hochschule Bremen
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Anlage 2

Praktisches Studiensemester (Projekt)

a. Position im Studienverlauf

  Das praktische Studiensemester wird in Projektform 
durchgeführt. Die Einführung (Modul 4.2 – „Praxis 
im Projektzusammenhang (Grundlagen)“) findet im 
4. Semester statt, die Praxis im Projektzusammen-
hang im Umfang von 18 ECTS (Modul 5.3-5.5 – 
„Praxis im Projektzusammenhang (Praktikum)“)  
zuzüglich der Supervision, der Fachbegleitung und 
der Erstellung des Praxisberichtes (Modul 5.2 – 
„Praxis im Projektzusammenhang (Begleitung)“) 
wird im 5. Studiensemester absolviert, die Auswer-
tung der Praxis (Modul 6.2 „Praxis im Projektzusam-
menhang (Projektevaluation)“) erfolgt im 6. Semes-
ter.

b. Struktur

  Im 4. Semester erfolgen die thematische grundle-
gende Bearbeitung des Projektthemas, die Organi-
sation der Praxis und die Formulierung der Praxis-
aufträge. Die Praxismodule im 5. Semester werden 
supervidiert und in unterschiedlichen zeitlichen 
Strukturen absolviert. Die Auswertung, die inhalt-
liche Reflektion der Praxiserfahrungen im Projekt-
zusammenhang, die Zusammenführung der unter-
schiedlichen Erkenntnisse zu einem Projektergebnis 
und die Präsentation der Ergebnisse erfolgen im 
6. Semester.

c. Ziele

 •  Am Beispiel des Projektthemas wird die Verknüp-
fung von Theorie und Praxis der Sozialen Arbeit 
exemplarisch realisiert.

 •  Die Studierenden können Theorien ziel- und pra-
xisorientiert nutzen (Theoriekompetenz). 

 •  Sie entscheiden über die Auswahl geeigneter In-
terventionen und führen sie durch (Methoden-
kompetenz). 

 •  Sowohl in der Organisation des Projektes als auch 
in der Praxis im Projekt entwickeln sie Teamfähig-
keit und professionelle Kommunikation (Sozial-
kompetenz). 

 •  Bezogen auf die eigene Professionalität und das 
eigene Auftreten vertiefen sie ihre Selbsterkennt-
nis und die Fähigkeit zum eigenen reflektierten 
Handeln (Selbstkompetenz).

d. Inhalte

  Die Thematik des Projektes stellt einen exemplari-
schen Ausschnitt aus der Realität der Sozialen Ar-
beit dar, in der sich sowohl bestehende Praxis Sozi-
aler Arbeit als auch aktuelle Wandlungsprozesse 
spiegeln. Im Projekt erfolgt die inhaltliche Erarbei-
tung des Themas, die Formulierung von Fragestel-
lungen an die Praxis der Sozialen Arbeit, die Über-
prüfung von Vorannahmen zum Thema und zum 
eigenen professionellen Handeln in der Praxis, die 
Auswertung bezogen auf die Zielsetzungen des Pro-
jektes sowie die Präsentation der Ergebnisse.

e. Organisation

 Projektverantwortliche

  Das Projektthema wird von einer Lehrenden oder 
einem Lehrenden vorgeschlagen. Die oder der Vor-

schlagende ist als Projektverantwortliche oder Pro-
jektverantwortlicher für das gesamte Modul ‚Praxis 
im Projektzusammenhang’ verantwortlich für die 
Gestaltung der Lehre im Projekt, die inhaltlichen 
Aspekte der Ableistung der Praxisanteile, die Be-
wertung der Prüfungsleistungen, die Realisierung 
der Präsentationen, die Realisierung der Abspra-
chen unter den Lehrenden und die Begleitung der 
Praxis.

 Zuordnung

  Studierende erklären im dritten Studiensemester, 
welchen Projektthemen sie zugeordnet werden 
möchten; die tatsächliche Zuordnung erfolgt unter 
Berücksichtigung ihrer Wünsche im Rahmen der 
Kapazität der Lehre im Studiengang. Die Zuord-
nung zu einem Projekt gilt für die gesamte Dauer 
des Projektes.

 Praxis

  Die Studierenden suchen sich ihre Praxisstellen ent-
sprechend der Absprachen im Projekt selbst. Der 
Prüfungsausschuss entscheidet auf Vorschlag des 
oder der Projektverantwortlichen, ob die Art der 
Praxisstelle und die Konzeption des Praxiseinsatzes 
den Inhalten und Zielen des Projektes entsprechen. 
Der Praxiseinsatz hat den Umfang von mindestens 
540 Stunden. Die zeitliche Gestaltung erfolgt in Ab-
sprache zwischen Praxisstelle, Studierenden und 
Projektverantwortlichem. Der Praxiseinsatz erfolgt 
unter folgenden Bedingungen:

 1.  Die Praxisstelle arbeitet im Bereich der Sozialen 
Arbeit. 

 2.  Der Praxiseinsatz erfolgt sowohl entsprechend 
der Zielsetzungen des Projektes als auch der 
fachlichen Grundsätze Sozialer Arbeit. Es muss 
sichergestellt sein, dass die Studierenden im an-
gemessenen Rahmen Gelegenheit zu selbststän-
digen Arbeitsanteilen erhalten.

 3.  Neben dem gezielten Praxiseinsatz im Sinne der 
Praxisaufträge aus dem Projekt soll die oder der 
Studierende in der Praxisstelle Gelegenheit er-
halten, an den Regelabläufen beteiligt zu wer-
den (Dienstbesprechungen, Fallbearbeitung im 
angemessenem Rahmen).

 4.  Eine Praxisanleitung ist sichergestellt. Die Praxis-
anleitung erfolgt durch eine Sozialarbeiterin, 
einen Sozialarbeiter, eine Sozialpädagogin oder 
einen Sozialpädagogen mit staatlicher Anerken-
nung. Soll die Anleitung durch einen einschlä-
gig qualifizierten Angehörigen einer anderen 
Berufsgruppe erfolgen, so ist dies zu begründen 
und bedarf der Zustimmung der oder des Pro-
jektverantwortlichen und des Prüfungsausschus-
ses.

 5.  Ist die Praxisstelle zugleich Beschäftigungsstelle 
der oder des Studierenden, so ist darzustellen, 
wie eine Trennung von Beschäftigungsverhält-
nis und Praxiseinsatz sichergestellt wird.

 6.  Die Vereinbarungen zum Praxiseinsatz bedürfen 
der Schriftform.

 7.  Der Praxiseinsatz erfolgt grundsätzlich an einer 
Praxisstelle. Ist aus dem Projektzusammenhang 
heraus ein Einsatz an maximal zwei Praxisstel-
len sinnvoll, so müssen die genannten Bedin-
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gungen an beiden Stellen erfüllt werden. Die 
Summe der beiden Praxiseinsätze muss mindes-
tens 540 Stunden betragen.

 Prüfungsleistungen

  Die Prüfungsleistung erfolgt für das gesamte Modul 
in Form eines Prozessportfolios entsprechend der 
Angaben in der Modulbeschreibung 6.2. 

f. Internationaler Praxisanteil

  Für die Praxiseinsätze im Ausland gelten grundsätz-
lich die gleichen Bedingungen wie für Praxiseinsät-
ze im Inland. Abweichend davon gilt:

 I.   Die Begleitung durch eine Partnerhochschule im 
Ausland sollte gesichert sein. Dies umfasst nach 
Möglichkeit die Begleitung (Supervision oder 
ähnliche Formen der Betreuung), den Kontakt 
zwischen der Partnerhochschule und der dor-
tigen Praxisstelle sowie die Bestätigung des 
dort abgeleisteten Praktikums im Umfang von 
24 ECTS durch die Partnerhochschule entspre-
chend der ECTS-Standards. 

 II.  Die Hochschule Bremen bietet das außerdem im 
5. Studiensemester vorgesehene Modul (5.1) in 
unterschiedlichen Strukturen an, so dass ein Pra-
xiseinsatz im Ausland in Vollzeitform (mindes-
tens 540 Stunden plus 52,5 Stunden Begleitung) 
und die Teilnahme an dem Modul 5.1 an der 
Hochschule Bremen grundsätzlich möglich sind.

 III.   Unabhängig von der Art der an der Partnerhoch-
schule zu erbringenden Prüfungsleistung für die 
Attestierung der erfolgreichen Ableistung des 
Praxiseinsatzes ist ein Praxisbericht zu erstellen. 

  Im Einzelfall können mit Zustimmung des Prüfungs-
ausschusses zwischen Projektverantwortlichen, Stu-
dierenden, Partnerhochschulen und ausländischen 
Praxisstellen abweichende Regelungen im Rahmen 
der Studien- und Projektziele getroffen werden.

Bachelorprüfungsordnung der Hochschule Bremen 
für den Studiengang Luftfahrtsystemtechnik 
und -management für Wartungsingenieure

(Fachspezifischer Teil)

Vom 11. Januar 2011

 Die Rektorin der Hochschule Bremen hat am 
31. März 2011 gemäß § 110 Absatz 3 des Bremischen 
Hochschulgesetzes (BremHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339), 
zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 
22. Juni 2010 (Brem.GBl. S. 375), den fachspezifischen 
Teil der Bachelorprüfungsordnung der Hochschule 
Bremen für den Studiengang Luftfahrtsystemtechnik 
und -management für Wartungsingenieure in der 
nachstehenden Fassung genehmigt. Soweit in dieser 
Ordnung nichts anderes geregelt ist, gilt der Allge-
meine Teil der Bachelorprüfungsordnungen der Hoch-
schule Bremen vom 26. Januar 2004 (Brem.ABl. S. 457) 
(AT-BPO), der zuletzt durch Ordnung vom 29. April 
2008 (Brem.ABl. S. 303) geändert wurde, in der jeweils 
gültigen Fassung.

§ 1

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

 (1) Die Regelstudienzeit beträgt sieben Semester. 
Sie beinhaltet ein praktisches Studiensemester und 
die Bachelorthesis einschließlich des Kolloquiums. 

 (2) Das Studium ist inhaltlich und strukturell ver-
bunden mit einer parallel verlaufenden Ausbildung 
zum Wartungsingenieur in einer Flugzeugwerft, mit 
welcher die Hochschule Bremen einen diesbezügli-
chen Kooperationsvertrag geschlossen hat. Die Vorla-
ge eines Schulungsvertrages mit einer Flugzeugwerft, 
mit der die Hochschule eine Kooperationsvereinba-
rung abgeschlossen hat, ist Voraussetzung für die Zu-
lassung. Die Ausbildung zum Wartungsingenieur rich-
tet sich nach den Vorschriften der Verordnung über 
Luftfahrtpersonal. Sie ist rechtlich von dem Ingenieur-
studium an der Hochschule getrennt.

 (3) Voraussetzungen für die Belegung bestimmter 
Module ergeben sich aus Anlage 1.

 (4) Der für den erfolgreichen Abschluss des Stu-
diums erforderliche Umfang des Studiums beträgt 
210 Leistungspunkte. 

§ 2

Praktisches Studiensemester

 (1) Das praktische Studiensemester wird im 6. und 
7. Semester absolviert. Es kann nur nach erfolg-
reichem Absolvieren von Modulen nach Maßgabe der 
Anlage 1 angetreten werden.

 (2) Das praktische Studiensemester wird in der Re-
gel im Rahmen der in das Studium integrierten Ausbil-
dung zum Wartungsingenieur an einer Flugzeugwerft 
mit begleitenden Lehrveranstaltungen durchgeführt. 
Es hat einen Umfang von mindestens 20 Wochen. Nä-
heres regelt Anlage 2. Das erfolgreiche Absolvieren 
der praktischen Ausbildung wird als erfolgreiche Teil-
nahme am praktischen Studiensemester anerkannt.

 (3) Das praktische Studiensemester kann im Aus-
land in einem einschlägigen Wartungsbetrieb absol-
viert werden. 

§ 3

Prüfungs- und Studienleistungen

 (1) Anzahl und Form der abzulegenden Modulprü-
fungen regeln Anlage 1 und die entsprechenden Mo-
dulbeschreibungen. Die Projektarbeit (§ 7 Absatz 2 
Nummer 5 AT-BPO) ist innerhalb eines Semesters ab-
zuschließen.

 (2) Die Prüfungsleistungen werden neben den in § 7 
Absatz 2 AT-BPO genannten auch in folgenden For-
men erbracht: 

 1. Praktische Anwendung

    Eine praktische Anwendung umfasst Vorberei-
tung, Durchführung und Darstellung praktischer 
Arbeiten sowie Angabe, Auswertung und kriti-
sche Würdigung der erhaltenen Ergebnisse. Die-
se Arbeiten werden in der Regel im Rahmen der 
als Labor oder Übungen ausgewiesenen Lehr-
veranstaltungen durchgeführt.


